
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1993/10/29 93/01/0701
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.10.1993

Index

25/01 Strafprozess

41/02 Passrecht Fremdenrecht

49/01 Flüchtlinge

Norm

AsylG 1991 §1 Z1;

FlKonv Art1 AbschnA Z2;

StPO 1975 §14;

Rechtssatz

Die Mitwirkung des Asylwerbers bei der Inbrandsetzung einer Moschee ist ein kriminelles Delikt, das für sich allein

keinen Anlaß bietet, aus diesem Grund drohende Verfolgungsmaßnahmen als solche iSd § 1 Z 1 AsylG 1991 anzusehen.
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